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Beschluss 

Nr. 33/2026  

des Präsidiums des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven 
 

1. Vorsitzende:r der Kammer 12 ist im Zeitraum vom 03.07.2026 bis zum 22.07.2026 Herr 

Richter am Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven Dr. Stelljes und vom 23.07.2026 bis zum 

31.07.2026 Frau Direktorin des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven Lewin. 

2. Vorsitzender der Kammer 12 ist ab dem 1. August 2026 Herr Richter am Landgericht Jo-

nes. 

3. Die Kammer 12 wird ab dem 15. Juli 2026 als 2/3-Kammer in die Verteilung von Neuein-

gängen aufgenommen und damit in jedem in jedem 3., 6., 9., 12. etc. Durchgang ausge-

nommen (1 von 3 Durchgängen). 

 

4. Ausgenommen sind bis zum 31. August 2026 eingehende Anträge im Ga- und BVGa-

Verfahren sowie im Verfahren nach § 100 ArbGG, hiervon wiederum ausgenommen sind 

Zuteilungen bei Zusammenhang nach Ziff. 7. des Geschäftsverteilungsplanes für das Ka-

lenderjahr 2026. 

5. Die Kammer 12 erhält am 15. Juli 2026 aus den zur Verteilung anstehenden Neueingän-

gen 20 Ca-Sachen ohne Anrechnung auf die allgemeinen Zuteilungen. Ausgenommen 

sind Zusammenhangssachen (Ziffern 7.2 und 7.3 der Geschäftsverteilung). Weitere Son-

derzuteilungen bleiben vorbehalten. 

6. Die Kammer 12 erhält am 03. August 2026 aus dem Bestand der Kammern 1, 3, 4, 5, 6, 

7 und 9 insgesamt 18 Verfahren. Übertragen werden Ca- und BV-Verfahren, in denen noch 

keine streitige Verhandlung stattgefunden hat und noch keine Beweisaufnahme begonnen 

hat und die nicht ruhen, nicht terminlos vertagt sind bzw. nicht unterbrochen sind. Zusam-

menhangssachen werden ebenfalls nicht übertragen. Dabei übertragen die genannten 

Kammern 1, 3, 5 und 7 jeweils drei Verfahren und die Kammern 4, 6 und 9 zwei Verfahren. 

Die Verteilung beginnt mit der Kammer 1, welche das erste Verfahren abgibt und wird 

numerisch fortgeführt und wiederholt, bis die Anzahl der Verfahren erreicht ist. Es wird 

einzeln jedes numerisch 2. Verfahren übertragen, beginnend mit dem 40.-ältesten Verfah-

ren, das als erstes übertragen wird. 
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Bremen, 01. Juli 2026 

 

Bosch Hornberger 

Lewin 

Lühmann Dr. Stelljes 


